
Amtliche Bekanntmachung der Satzung  

über den Bebauungsplan Nr. 3 „An der Naumburger Straße“  

als Bebauungsplan der Innenentwicklung in der Stadt Stößen 
 

Der Gemeinderat der Stadt Stößen hat am 07.02.2024 in öffentlicher Sitzung den Bebauungs-

plan Nr. 3 „An der Naumburger Straße“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung in der Stadt 

Stößen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), 

als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich am westlichen Ortsende 

nördlich entlang der Naumburger Straße. Der Geltungsbereich (hier rot umrandet) ist in Be-

zug auf die Stadt Stößen der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. 

 
Lage des Bebauungsplangebietes in der Stadt Stößen, ohne Maßstab 
Kartengrundlage: Auszug aus: Topographische Stößen 
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [TK 10, A18-36780-2010-8] 
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA. 

 

Der Geltungsbereich umfasst Teile des Flurstückes 69 sowie die Flurstücke 206, 207, 247, 

248, 249, 110/16 mit einer Fläche von ca. 1,56 ha in der Flur 1 der Gemarkung Stößen.  

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 

 

 im Norden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen,  

 im Süden durch die Naumburger Straße, 

 im Osten durch vorhandene Wohnbebauung der Naumburger Straße Nr. 22 c, 

 im Westen durch die an die Feuerwehr angrenzenden Grünflächen und landwirt-

schaftlich genutzte Flächen.  

 

Die Grenze des Geltungsbereiches verläuft im Wesentlichen entlang vorhandener Flurstücks-

grenzen. Der Geltungsbereich ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. 



 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „An der Naumburger Straße“ in der Stadt Stößen, ohne Maßstab 
Kartengrundlage: Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [ALKIS Stand 2023, A18-36780-2010-8] 
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 3 „An der Naumburger Straße“ als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung der Stadt Stößen in Kraft. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 3 kann mit der Begründung von jedermann bei der Verwaltung der 

Verbandsgemeinde Wethautal, Corseburger Weg 11, 06721 Osterfeld während der Dienstzei-

ten auf Dauer eingesehen werden:  

 

montags: von 09.00 - 12.00 Uhr, 

dienstags: von 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 -18.00 Uhr,  

mittwochs: von 09.00 - 12.00 Uhr,  

donnerstags: von 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 -16.00 Uhr und  

freitags: von 09.00 - 12.00 Uhr.  

 

Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft gegeben.  

 

Des Weiteren kann der Bebauungsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wet-

hautal unter: www.vgem-wethautal.de 

sowie über das zentrale Internetportal des Landes Sachsen-Anhalt unter:  

 
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/bauleitplanung_v4/in-

dex.html?lang=de 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-

vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 

wird hingewiesen. 

 

http://www.vgem-wethautal.de/
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/bauleitplanung_v4/index.html?lang=de
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/bauleitplanung_v4/index.html?lang=de


Unbeachtlich werden demnach: 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Stadt Stößen geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 

den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 

die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Vermögensnach-

teile nach den §§ 39 bis 42 BauGB hingewiesen. Entschädigungsansprüche für nach den §§ 

39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei 

Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 

Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. Die Fälligkeit des Anspruches auf Entschädigung 

kann dadurch herbeigeführt werden, in dem der Entschädigungsberechtigte die Leistung der 

Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen. Ist eine Satzung gemäß § 8 Abs. 3 KVG 

LSA unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen, die in die-

sem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, so ist diese Ver-

letzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-

chung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die ver-

letzte Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. 
 

 

 

Stößen, den 06.06.2024 

 

 

 

 

Horst Schubert  

Bürgermeister der Stadt Stößen   Dienstsiegel 

 

 

  

 


